
 

 

§1 Einberufung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 Geschäftsführender Landesvorstand  
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§3 Tagesordnung und Sitzungsleitung 

 

 

 

 

§4 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung  

 

 

 

 

§5 Sitzungs- und Beschlussniederschrift 

 

 

 

 

§6 Allgemeines Rederecht 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Einbringung und Behandlung von Anträgen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Anträge zur Geschäftsordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§9 Öffentlichkeit 

 



 

 

 

 

 

§10 Bemerkungen der Versammlungsleitung 

 

 

§11 Persönliche Erklärungen 

 

 

 

 

§12 Abweichung von der Geschäftsordnung 

 

(1) Die Geschäftsordnung tritt durch Beschluss des Landesvorstandes in Kraft und kann vom 
Landesvorstand mit einfacher Mehrheit geändert werden. 


